
 

Stadt Weißenfels      23.02.2021 
Fachbereich II 
 

Beantwortung der Anfrage    öffentlich 
AF 003/2021/1 
  
der Stadträtin / des Stadtrates         Stehr, Eric 
 
am   20.01.2021       im Stadtrat 
 
  Bestätigung Rechts- und Vergabeamt 
 

 
 
1. Wo befinden sich auf der gesamten Fläche der Stadt Weißenfels Skateplätze? 
2. In welchem Zustand sind diese? Sind Investitionen oder Sanierungen/ Ausbesserungen 
geplant? 
3. Wo gibt es, neben Jugendfreizeiteinrichtungen, anderen Treffpunkte/ Aufenthaltsflächen 
für Jugendliche und junge Erwachsene?  
 
 
Sehr geehrter Herr Stehr, 
 
Zu 1.) 
 
Städtische Skateranlagen befinden sich 

- Am Stadtberg 
- Südring 
- J.-R.-Becher-Straße 
- und im weiteren Sinne im Neustadtpark (Wellen). 

 
Zu 2.)  
 
Der Zustand stellt sich aus der Sicht des bewirtschaftenden Amtes FB IV wie folgt dar: 
 
Stadtberg: Hier steht eine Anlage mit verschiedenen Geräten. Vor 2 Jahren wurden alle Plat-
ten (Belag) ausgetauscht. Somit besteht kein Sanierungsbedarf. Allerdings sind auch mutwil-
lige Zerstörungen der Platten festgestellt wurden. Diese werden dann zeitnah ausgetauscht. 
Dieser Platz wird sehr gern als allgemeines Verweilareal genutzt, was mit einem hohen Rei-
nigungsbedarf verbunden ist. 
 
Südring: Hier stehen verschiedene Geräte. Es besteht Sanierungsbedarf bezüglich des Bi-
tumenbelags der Gesamtfläche wie auch bei den Betongeräten. Eine Berücksichtigung der 
finanziellen Mittel im Haushalt erfolgte bisher nicht. 
 
Johannes-R.-Becher-Straße: Der Platz ist kein wirklicher Skaterplatz sondern es sind ent-
sprechende Elemente vorhanden. Es steht eine Schiene zum Befahren und ein Halbschale 
zur Verfügung. Die Inanspruchnahme durch Skater ist offensichtlich gering. Der Platz wird 
als sehr intensiv als Verweilareal genutzt und hat daher einen hohen Reinigungsbedarf. 
 
Neustadtpark: Hier stehen „Wellen“ aus Bitumen und sind eher für Fahrräder geeignet. Da 
hier Bitumen eingesetzt wurde, besteht eigentlich auch kein Sanierungsbedarf. Der gesamte 
Neustadtpark unterliegt einem sehr großen Unterhaltungs-/ Reinigungsaufwand. 
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Ein Denkansatz aus der Sicht des FB IV wäre ein zentraler und spielerisch wertvoller Platz 
beim gleichzeitigen Rückbau der kleinteiligen Plätze. 
 
In der Sitzungsvorlage 125/2020 des Sozialausschusses vom 22.09.2020 hat weiterhin  
der FB IV alle städtischen Spielplätze und dessen Zustand aufgelistet.  
Auf diese Aufstellung wird ergänzend verwiesen. 
 
Zu 3.) 
 
Neben den Jugendfreizeiteinrichtungen sind maßgeblich die Sport- und Kulturvereine  
wichtige Anlaufpunkte für die Jugend.  
Weitere soziale Einrichtungen wie z.B. das JugendCityPastoral übernehmen  
ebenfalls entsprechende Aufenthalts- und Treffpunktfunktionen wie auch die städtische  
Bibliothek und thematische Angebot für die Jugend im Kulturhaus.  
Weiterhin werden verschiedenste öffentliche Anlagen auch von der Jugend als Treffpunkt 
genutzt z.B. der Stadtbalkon. 
 
Bedingt durch die aktuelle Infektionslage sind die Angebote gerade in den Einrichtungen zum 
Teil erheblich eingeschränkt. 
 
 
 
Trauer 
 
FBL Bürgerdienste 
 
 
 
    
Unterschrift FBL 
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